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Konsulate in der Bundesrepublik Deutschland

 Die Bundesregierung hat der zur Leiterin der be-
rufskonsularischen Vertretung der Republik Serbien 
in Hamburg ernannten Frau Momirka Marinković am 
15. Juni 2011 das Exequatur als Generalkonsulin er-
teilt.

 Der Konsularbezirk umfasst die Länder Hamburg, 
Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein.

 Das dem bisherigen Generalkonsul, Herrn Staniša 
Ostojić am 20. Oktober 2004 erteilte Exequatur ist er-
loschen.

 Bremen, den 16. Juni 2011

Senatskanzlei

Fachspezifische Prüfungsordnung für den Bachelor-
studiengang „Kunst – Medien – Ästhetische Bildung“ 

(Zwei-Fächer-Studium) der Universität Bremen

Vom 1. Dezember 2010

 Der Fachbereichsrat des Fachbereichs 9 (Kulturwis-
senschaften) hat auf seiner Sitzung am 1. Dezember 2010 
gemäß § 87 Absatz 1 Nummer 2 des Bremischen Hoch-
schulgesetzes (BremHG) in Verbindung mit § 62 BremHG 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 2007 
(Brem.GBI. S. 339), zuletzt geändert durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 22. Juni 2010 (Brem.GBl. S. 375) folgende 
Prüfungsordnung beschlossen: 

 Diese fachspezifische Prüfungsordnung gilt in Ver-
bindung mit dem Allgemeinen Teil der Prüfungsord-
nungen für Bachelorstudiengänge (AT BPO) der Uni-
versität Bremen vom 27. Januar 2010 in der jeweils 
gültigen Fassung.

§ 1

Studienumfang und Abschlussgrad 

 (1) Für den erfolgreichen Abschluss im Zwei-Fä-
cher-Bachelorstudium sind insgesamt 180 Leistungs-
punkte (Creditpoints = CP) nach dem European Credit 
Transfer System zu erwerben. Dies entspricht einer 
Regelstudienzeit von 6 Fachsemestern. 

 (2) Wird die Bachelorarbeit im Bachelorstudiengang 
„Kunst – Medien – Ästhetische Bildung“ geschrieben, 
wird aufgrund der bestandenen Bachelorprüfung der 
Abschlussgrad 

Bachelor of Arts
(abgekürzt B. A.)

verliehen. 

 Im Zwei-Fächer-Bachelorstudium mit Lehramts-
option wird der Titel „Bachelor of Arts“ vergeben. 

§ 2 

Studienaufbau, Module und Leistungspunkte 

 (1) Das Fach „Kunst – Medien – Ästhetische Bil-
dung“ wird als Zwei-Fächer-Bachelorstudiengang ge-
mäß § 4 Absatz 1 Ziffer 2 AT BPO studiert.

 (2) Im Zwei-Fächer-Bachelorstudium kann das Stu-
dienfach „Kunst – Medien – Ästhetische Bildung“ Pro-
filfach, als Komplementärfach oder mit Lehramtsop-
tion studiert werden. Anlage 1 regelt die zu erbringen-
den Prüfungsleistungen und stellt den Studienverlauf 
dar, wenn

 a)  das Studienfach „Kunst – Medien – Ästhetische 
Bildung“ als Profilfach studiert wird, das heißt 
insgesamt 120 CP umfasst (Anlage 1a),
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 b)  das Studienfach „Kunst – Medien – Ästhetische 
Bildung“ als Komplementärfach studiert wird, 
das heißt insgesamt 60 CP umfasst (Anlage 1b),

 c)  das Studienfach „Kunst – Medien – Ästhetische 
Bildung“ mit Lehramtsoption studiert wird, das 
heißt 60 CP zuzüglich eines fachdidaktischen 
Anteils mit 12 CP umfasst (Anlage 1c). Die Prü-
fungsleistungen für den bildungswissenschaftli-
chen Bereich werden in einer gesonderten Prü-
fungsordnung aufgeführt.

Studierende entscheiden sich bei der Immatrikula tion, 
ob sie das Fach „Kunst – Medien – Ästhetische Bil-
dung“ als Profil- bzw. Komplementärfach oder mit 
Lehramtsoption studieren wollen.

 (3) Die im Studienplan vorgesehenen Pflicht- und 
Wahlpflichtmodule werden mindestens im jährlichen 
Turnus angeboten. 

 (4) Module im Pflicht- und im Wahlpflichtbereich 
werden in deutscher Sprache durchgeführt. 

 (5) Die den Modulen jeweils zugeordneten Lehrver-
anstaltungen werden in den Modulbeschreibungen 
ausgewiesen. 

 (6) Module werden als Pflicht- oder als Wahlpflicht-
module durchgeführt. 

 (7) Lehrveranstaltungen werden gemäß § 6 Absatz 1 
AT BPO1 durchgeführt. 

 (8) Das Studium beinhaltet im Zwei-Fächer-Bache-
lorstudium als Profilfach ein obligatorisches Praktikum 
im Umfang von 9 CP. Näheres regelt die Praktikums-
ordnung. Die Praktika für das Zwei-Fächer-Bachelor-
studium mit Lehramtsoption regelt die Praktikumsord-
nung für schulpraktische Studien. 

§ 3

Prüfungen 

 (1) Prüfungen werden in den Formen gemäß §§ 8 ff. 
AT BPO2 durchgeführt. Darüber hinaus können Prü-
fungen in den in Anlage 3 aufgeführten Formen erfol-
gen. Der Prüfungsausschuss kann im Einzelfall auf 
Antrag einer Prüferin/eines Prüfers weitere Prüfungs-
formen zulassen. 

 (2) Die Wiederholung von Prüfungen kann in einer 
anderen als der ursprünglich durchgeführten Form er-
folgen. 

 (3) Bearbeitungsfristen und Umfang von Prüfungen 
werden den Studierenden zu Beginn des Moduls mit-
geteilt. 

 (4) Prüfungen können in Form von Multiple Choice 
bzw. e-Klausuren durchgeführt werden. Näheres re-
gelt Anlage 4. 

§ 4

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen

 Die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistun-
gen erfolgt gemäß § 22 AT BPO in der jeweils gültigen 
Fassung. 

§ 5

Zulassungsvoraussetzungen für Module

 Es gibt keine Zulassungsvoraussetzungen für Mo-
dule.

§ 6

Modul Bachelorarbeit (und Kolloquium)

 (1) Das Modul Bachelorarbeit (15 CP) setzt sich zu-
sammen aus der Bachelorarbeit im Umfang von 12 CP 
und einem begleitenden Seminar im Umfang von 3 CP. 
Das Modul wird mit der Bachelorarbeit abgeschlossen. 

 (2) Voraussetzung zur Anmeldung zur Bachelor-
arbeit ist der Nachweis von mindestens 51 CP im Pro-
filfach und 45 CP in der Lehramtsoption. 

 (3) Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit beträgt 
12 Wochen. Der Prüfungsausschuss kann auf begrün-
deten Antrag eine einmalige Verlängerung um maxi-
mal 4 Wochen genehmigen. 

 (4) Die Bachelorarbeit wird als Einzel- oder als 
Gruppenarbeit mit bis zu 2 Personen erstellt. Bei einer 
Gruppenarbeit muss der Beitrag jedes einzelnen Grup-
penmitglieds klar erkennbar, abgrenzbar und bewert-
bar sein. 

 (5) Zur Bachelorarbeit findet kein Kolloquium statt.

 (6) Die Bachelorarbeit kann im Studienfach „Kunst 
– Medien – Ästhetische Bildung“ geschrieben werden, 
wenn das Fach als Profilfach studiert wird. Die Bache-
lorarbeit kann im Studienfach „Kunst – Medien – 
Ästhe tische Bildung“ geschrieben werden, wenn die 
Lehramtsoption gewählt wurde.

 (7) Das begleitende Seminar bleibt unbenotet, die 
Modulnote entspricht der Note der Bachelorarbeit. 

§ 7

Gesamtnote der Bachelorprüfung

 Die Gesamtnote wird aus den mit Leistungspunkten 
gewichteten Noten der Module gebildet, sofern diese 
nicht gemäß Absatz 2 aus der Gesamtnote herausge-
nommen werden 

§ 8

Inkrafttreten

 Diese Prüfungsordnung tritt nach der Genehmigung 
durch den Rektor mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in 
Kraft. Sie wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt 
Bremen veröffentlicht. Sie gilt für Studierende, die ab 
dem Wintersemester 2011/12 erstmals im Studienfach  
„Kunst – Medien – Ästhetische Bildung“ im  Zwei- 
Fächer-Bachelorstudiengang ihr Studium aufnehmen. 

 Genehmigt, Bremen, den 15. Juni 2011  
   Der Rektor 

der Universität Bremen

1   Lehrveranstaltungsformen gem. AT BPO können sein: Vorle-
sungen, Übungen, Seminare, Sprachlehrveranstaltungen, Pro-
jektstudien/Projektseminare, Praktika, Begleitseminar zur Ba-
chelorarbeit, Betreute Selbststudieneinheiten, Exkursionen.  

2  Prüfungsformen gemäß AT BPO können sein: Klausuren, Pro-
jektarbeiten, Hausarbeiten, Praktikumsberichte, Portfolio, 
mündliche Prüfung. 
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Anlagen: 

Anlage 1:  Studienverlaufspläne im Zwei-Fächer-Ba-
chelorstudiengang: Module und Prüfungs-
anforderungen

     –  wenn „Kunst – Medien – Ästhetische Bil-
dung“ Profilfach (120 CP) ist

     –  wenn „Kunst – Medien – Ästhetische Bil-
dung“ Komplementärfach (60 CP) ist

     –  wenn „Kunst – Medien – Ästhetische Bil-
dung“ mit Lehramtsoption (60-CP-Fach 
zuzüglich 12 CP Fachdidaktik) studiert 
wird 

Anlage 2:   Modulliste für Wahl- und Wahlpflicht-
module

Anlage 3:  Weitere Prüfungsformen

Anlage 4:   Durchführung von Prüfungen im Antwort-
Wahlverfahren und zur Durchführung von 
Prüfungen als „e-Klausur“
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Anlage 3: Weitere Prüfungsformen

–  Projekt zur Kunst- und Kulturvermittlung mit schrift-
licher Ausarbeitung (ca. 10-15 Seiten)

–  Künstlerisches oder mediales Projekt mit schriftlicher 
Ausarbeitung (ca. 10-15 Seiten)

Anlage 4:  Durchführung von Prüfungen im Antwort-
Wahlverfahren und zur Durchführung von 
Prüfungen als „e-Klausur“

§ 1

Durchführung von Prüfungen im 
Antwort-Wahl-Verfahren

 (1) Eine Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren liegt 
vor, wenn die für das Bestehen der Prüfung mindestens 
erforderliche Leistung der Prüfungskandidatinnen und 
Prüfungskandidaten ausschließlich durch Markieren 
oder Zuordnen der richtigen oder der falschen Antwor-
ten erreicht werden kann. Prüfungen bzw. Prüfungsfra-
gen im Antwort-Wahl-Verfahren sind nur zulässig, 
wenn sie dazu geeignet sind, den Nachweis zu erbrin-
gen, dass die Prüfungskandidatin oder der Prüfungs-
kandidat die Inhalte und Methoden des Moduls in den 
wesentlichen Zusammenhängen beherrscht und die er-
worbenen Kenntnisse und Fähigkeiten anwenden 
kann. Eine Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren ist von 
einer Prüferin bzw. einem Prüfer gemäß § 27 AT BPO 
vorzubereiten. Die Prüferin bzw. der Prüfer wählt den 
Prüfungsstoff aus, formuliert die Fragen und legt die 
Antwortmöglichkeiten fest. Ferner erstellt sie bzw. er 
das Bewertungsschema gemäß Absatz 4 und wendet es 
im Anschluss an die Prüfung an. Der Abzug von Punk-
ten innerhalb einer Prüfungsaufgabe im Mehrfach-Ant-
wort-Wahl-Verfahren ist zulässig. 

 (2) Die Prüfungsfragen müssen zweifelsfrei versteh-
bar, eindeutig beantwortbar und dazu geeignet sein, 
die gemäß Absatz 1 Satz 2 zu überprüfenden Kennt-
nisse der Kandidatinnen und Kandidaten festzustellen. 
Die Prüferin bzw. der Prüfer kann auch einen Pool von 
gleichwertigen Prüfungsfragen erstellen. In der Prü-
fung erhalten Studierende aus diesem Pool jeweils un-
terschiedliche Prüfungsfragen zur Beantwortung. Die 
Zuordnung geschieht durch Zufallsauswahl. Die Gleich-
wertigkeit der Prüfungsfragen muss sichergestellt sein. 
Die Voraussetzungen für das Bestehen der Prüfung sind 
vorab festzulegen. Ferner sind für jede Prüfung

  – die ausgewählten Fragen,

  – die Musterlösung und

  – das Bewertungsschema gemäß Absatz 4

festzulegen. 

 (3) Die Prüfung ist bestanden, wenn die Kandidatin 
oder der Kandidat mindestens 50 Prozent der insgesamt 
erreichbaren Punkte erzielt hat. Liegt der Gesamt-
durchschnitt der in einer Prüfung erreichten Punkte un-
ter 50 Prozent der insgesamt erreichbaren Punkte, so ist 
die Klausur auch bestanden, wenn die Zahl der von der 
Kandidatin oder dem Kandidaten erreichten Punkte die 
durchschnittliche Prüfungsleistung aller Prüfungsteil-
nehmer um nicht mehr als 15 Prozent unterschreitet. 
Ein Bewertungsschema, das ausschließlich eine absolu-
te Bestehensgrenze festlegt, ist unzulässig. 

 (4) Die Leistungen sind wie folgt zu bewerten: Wur-
de die für das Bestehen der Prüfung gemäß Absatz 3 

erforderliche Mindestzahl der erreichbaren Punkte er-
zielt, so lautet die Note 

„sehr gut“, wenn mindestens 75 Prozent,

„gut“, wenn mindestens 50 
 aber weniger als 75 Prozent,

„befriedigend“, wenn mindestens 25 
 aber weniger als 50 Prozent,

„ausreichend“, wenn keine oder 
 weniger als 25 Prozent

der darüber hinaus erreichbaren Punkte erzielt wurden.

 (5) Erweist sich bei der Bewertung von Prüfungsleis-
tungen, die nach dem Antwort-Wahl-Verfahren abge-
legt worden sind, eine auffällige Fehlerhäufung bei 
der Beantwortung einzelner Prüfungsaufgaben, so 
überprüft die Prüferin oder der Prüfer die Prüfungs-
aufgabe mit auffälliger Fehlerhäufigkeit unverzüglich 
und vor der Bekanntgabe von Prüfungsergebnissen 
darauf, ob sie gemessen an den Anforderungen gemäß 
Absatz 2 Satz 1 fehlerhaft sind. Ergibt die Überprü-
fung, dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, 
sind diese Prüfungsaufgaben nachzubewerten oder 
bei der Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht zu 
berücksichtigen. Die Zahl der für die Ermittlung des 
Prüfungsergebnisses zu berücksichtigenden Prüfungs-
aufgaben mindert sich entsprechend. Die Verminde-
rung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht 
zum Nachteil der Studierenden auswirken. Übersteigt 
die Zahl der auf die zu eliminierenden Prüfungsauf-
gaben entfallenden Punkte 20 Prozent der insgesamt 
erreichbaren Punkte, so ist die Prüfung insgesamt zu 
wiederholen; dies gilt auch für eine Prüfungsleistung, 
in deren Rahmen nur ein Teil im Antwort-Wahl-Ver-
fahren zu erbringen ist. 

 (6) Besteht nur ein Teil einer Klausur aus Prüfungsauf-
gaben im Antwort-Wahl-Verfahren, so gilt diese Anlage 
mit Ausnahme von Absatz 5 Satz 5 2. Halbsatz nur für 
den im Antwort-Wahl-Verfahren erstellten Klausurteil.

§ 2

Durchführung von Prüfungen als „e-Klausur“

 (1) Eine „e-Klausur“ ist eine Prüfung, deren Erstel-
lung, Durchführung und Auswertung (mit Ausnahme 
der offenen Fragen) computergestützt erfolgt. Eine 
„e-Klausur“ ist zulässig, sofern sie dazu geeignet ist 
nachzuweisen, dass die Prüfungskandidatin bzw. der 
Prüfungskandidat die Inhalte und Methoden des Mo-
duls in den wesentlichen Zusammenhängen be-
herrscht und die erworbenen Kenntnisse und Fähig-
keiten anwenden kann; erforderlichenfalls kann sie 
durch andere Prüfungsformen ergänzt werden. 

 (2) Die „e-Klausur“ ist in Anwesenheit einer fach-
lich sachkundigen Person (Protokollführerin oder Pro-
tokollführer) durchzuführen. Über den Prüfungsver-
lauf ist eine Niederschrift anzufertigen, in die mindes-
tens die Namen der Protokollführerin oder des Proto-
kollführers sowie der Prüfungskandidatinnen und 
Prüfungskandidaten, Beginn und Ende der Prüfung 
sowie eventuelle besondere Vorkommnisse aufzuneh-
men sind. Es muss sichergestellt werden, dass die 
elektronischen Daten eindeutig und dauerhaft den 
Kandidatinnen und Kandidaten zugeordnet werden 
können. Den Kandidatinnen und Kandidaten ist ge-
mäß den Bestimmungen des § 24 Absatz 6 AT BPO die 
Möglichkeit der Einsichtnahme in die computerge-



Nr. 72 Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 30. Juni 2011 629

stützte Prüfung sowie in das von ihnen erzielte Ergeb-
nis zu gewähren. Die Aufgabenstellung einschließlich 
der Musterlösung, das Bewertungsschema, die einzel-
nen Prüfungsergebnisse sowie die Niederschrift sind 
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu archivie-
ren.

Fachspezifische Prüfungsordnung für das 
Komplementärfach „Wirtschaftswissenschaft“ 

im Zwei-Fächer-Bachelorstudium 
der Universität Bremen

Vom 8. Dezember 2010

 Der Fachbereichsrat 07 (Wirtschaftswissenschaft) hat 
auf seiner Sitzung am 8. Dezember 2010 gemäß § 87 
Absatz 1 Nummer 2 des Bremischen Hochschulgeset-
zes (BremHG) in Verbindung mit § 62 BremHG in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 2007 (Brem.
GBI. S. 339), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Ge-
setzes vom 22. Juni 2010 (Brem.GBl. S. 375) folgende 
Prüfungsordnung beschlossen: 

 Diese fachspezifische Prüfungsordnung gilt in Ver-
bindung mit dem Allgemeinen Teil der Prüfungsord-
nungen für Bachelorstudiengänge (AT BPO) der Uni-
versität Bremen vom 27. Januar 2010 in der jeweils gül-
tigen Fassung.

§ 1

Studienumfang und Abschlussgrad 

 (1) Für den erfolgreichen Abschluss des Zwei-Fä-
cher-Bachelorstudiums sind insgesamt 180 Leistungs-
punkte (Creditpoints = CP) nach dem European Credit 
Transfer System zu erwerben. Dies entspricht einer 
Regelstudienzeit von 6 Fachsemestern. 

 (2) Der Abschlussgrad richtet sich nach dem Stu-
dienfach, in dem die Bachelorarbeit absolviert wird. 
Die Bachelorarbeit wird im Profilfach geschrieben. 

§ 2 

Studienaufbau, Module und Leistungspunkte 

 (1) Das Fach „Wirtschaftswissenschaft“ wird als 
Zwei-Fächer-Bachelorstudiengang gemäß § 4 Absatz 1 
Ziffer 2 AT BPO studiert.

 (2) Im Zwei-Fächer-Bachelorstudium kann das Stu-
dienfach „Wirtschaftswissenschaft“ nur als Komple-
mentärfach studiert werden. Anlage 1 regelt die zu 
erbringenden Prüfungsleistungen und stellt den Stu-
dienverlauf dar. 

 (3) Die im Studienplan vorgesehenen Pflichtmodule 
werden mindestens im jährlichen Turnus angeboten. 

 (4) Module im Pflichtbereich werden in deutscher 
Sprache durchgeführt. 

 (5) Die den Modulen jeweils zugeordneten Lehrver-
anstaltungen werden in den Modulbeschreibungen 
ausgewiesen. 

 (6) Alle Module werden als Pflichtmodule durchge-
führt. 

 (7) Lehrveranstaltungen werden gemäß § 6 Absatz 1 
AT BPO durchgeführt. Darüber hinaus werden Lehrver-
anstaltungen in der folgenden Art durchgeführt:

   –  Tutorium: Tutorien dienen dazu, den in einer 
Vorlesung vermittelten Stoff einzuüben und an-

hand von Aufgaben zu vertiefen. Diese Lehrver-
anstaltungsform versteht sich als komplemen-
täres Angebot zur Vorlesung.

§ 3

Prüfungen 

 (1) Prüfungen werden in den Formen gemäß §§ 8 ff. 
AT BPO durchgeführt. Der Prüfungsausschuss kann 
im Einzelfall auf Antrag einer Prüferin/eines Prüfers 
weitere Prüfungsformen zulassen. 

 (2) Die Wiederholung von Prüfungen kann in einer 
anderen als der ursprünglich durchgeführten Form er-
folgen. 

 (3) Bearbeitungsfristen und Umfang von Prüfungen 
werden den Studierenden zu Beginn des Moduls mit-
geteilt. 

 (4) Prüfungen können in Form von Multiple Choice 
bzw. e-Klausuren durchgeführt werden. Näheres re-
gelt Anlage 4. 

§ 4

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen

 Die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistun-
gen erfolgt gemäß § 22 AT BPO in der jeweils gültigen 
Fassung. 

§ 5

Zulassungsvoraussetzungen für Module

 Es gibt keine Zulassungsvoraussetzungen für Mo-
dule.

§ 6

Bachelorarbeit 

 Die Bachelorarbeit kann nicht im Studienfach Wirt-
schaftswissenschaft erbracht werden.

§ 7

Gesamtnote des Studienfaches

 Die Gesamtnote für das Studienfach wird aus den 
mit Leistungspunkten gewichteten Noten der Module 
gebildet. 

§ 8

Inkrafttreten

 Diese Prüfungsordnung tritt nach der Genehmigung 
durch den Rektor mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in 
Kraft. Sie wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt 
Bremen veröffentlicht. Sie gilt für Studierende, die ab 
dem Wintersemester 2011/12 erstmals im Studienfach 
„Wirtschaftswissenschaft“ im Zwei-Fächer-Bachelor-
studiengang ihr Studium aufnehmen. 

 Genehmigt, Bremen, den 15. Juni 2011  
   Der Rektor 

der Universität Bremen

Anlagen: 

Anlage 1:  Studienverlaufsplan: Module und Prü-
fungsanforderungen im Zwei-Fächer-Ba-
chelorstudium: wenn Fach „Wirtschafts-
wissenschaft“ als Komplementärfach stu-
diert wird

Anlage 2:  – Entfällt –

Anlage 3:  – Entfällt – 


